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Berichtigung� 2010_129a

Gestützt auf Artikel 24 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2001 über die 
Veröffentlichung der Erlasse (VEG) wird die Verordnung vom 23. November 
2010 über die Ausübung der Prostitution wie folgt berichtigt:

Art. 22

Die Kommissionsmitglieder werden nach den Bestimmungen der Ver-
ordnung über die Entschädigung der Mitglieder der Kommissionen des 
Staates entschädigt.


